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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Mag. Kukacka und Kollegen vom 12. März 1992, 

Nr. 26l8/J-NR/1992, "Broschüre des Bundes-
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ministeriums für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr zur öBB-Reform" 
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Aufgrund der Diskussion im Zusammenhang mit der Bundes­

bahnreform und dem Bundesbahn-Gesetzentwurf erschien eine 

Klarstellung der Situation notwendig. Die Broschüre über die 

ÖBB-Reform zum Stand 21. Februar 1992 enthält lediglich eine 

Gegenüberstellung des Koalitionsübereinkommens, des 

Bundesbahn-Gesetzentwurfes und der Stellungnahme der ÖVP zu 

diesen Fragen. Es wird weder eine SPö-Meinung zitiert, noch 

enthält sie eine öVP-Polemik. Die bloße Gegenüberstellung der 

Meinung der ÖVP zum Koalitionspapier und zum Bundesbahn­

Gesetzentwurf kann allein nicht als Polemik gegen die ÖVP auf­

gefaßt werden, es sei denn, daß die Aussagen dieser sich 

selbst polemisieren, da weder das Koalitionsübereinkommen noch 

der Bundesbahn-Gesetzentwurf als Polemik verstanden werden 
können. 

Ihre Fragen darf ich im einzelnen wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
"Welche Kosten sind dem Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr aus Erarbeitung und Veröffentlichung 
der Broschüre über die öBB-Reform (Stand 21. Februar 1992) 
entstanden'?" 
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Die gegenständliche Broschüre ist lediglich eine Zusammen­

stellung bereits fertig vorhandener Textbausteine des Bundes­

bahn-Gesetzentwurfes und des Koalitionsübereinkommens und 

wurde um ebenfalls bereits vorhandene Leistungsgrafiken sowie 

um bekannt gewordene ÖVP-Aussagen (als einzige partei­

politische Stellungnahme) ergänzt. Das Koalitionsübereinkommen 

wurde von den beiden politischen Parteien am Beginn der 

Regierungstätigkeit den Ressorts ohne Kostenentgelt zur Ver­

fügung gestellt. Ebenso wird an die ÖVP für die der öffent­

lichkeit zur Verfügung gestellten Aussagen kein Entgelt 

seitens meines Ressorts bezahlt. 

Zu Frage 2: 
nWieviele Mitarbeiter des Bundesministeriums für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr waren zur Erarbeitung dieser Ver­
öffentlichung eingesetzt'?" 

Die Zusammenstellung der Textbausteine für diese Veröffent­

lichung erfolgte durch einen Mitarbeiter. 

Zu Frage 3: 
nln welcher Auflage wurde diese Broschüre hergestellt,?11 
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